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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.09.1955

Norm

ABGB §271

AußStrG §9 B2

Rechtssatz

Unzulässigkeit des Rekurses der ehelichen Mutter wegen Genehmigung eines Geschäftes des Minderjährigen durch

einen Kollisionskurator, es sei denn, ihr wird durch die Verfügung des P7egschaftsgerichtes ein Vermögensnachteil

zugefügt.
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